
STADT SANKT AUGUSTIN 
 DER BÜRGERMEISTER 
Dienststelle: FB 5 / Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Schule 
 
 

Sitzungsvorlage 
 
Datum: 02.05.2019 
Drucksache Nr.: 19/0190 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Jugendhilfeausschuss 03.07.2019 öffentlich / Entscheidung 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Betreff 
 
Fortsetzung der Förderung für plusKITA und zusätzlichen Sprachförderbedarf im 
Kindergartenjahr 2019/2020 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Unterausschuss „Tagesbetreuung für Kinder“ empfiehlt dem Jugendhilfe-ausschuss zu 
beschließen: 
 
1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die in Anlage 1 als plusKITA-Einrichtung im Sin-

ne von § 16a KiBiz aufgeführten Einrichtungen als solche weiterhin in der Jugendhilfe-
planung zu belassen und den zweckgebundenen jährlichen Landeszuschuss gemäß 
§ 21a KiBiz in selber Höhe bis zum 31.07.2020 zu gewähren. 

 
2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die in Anlage 1 als Einrichtung mit zusätzlichem 

Sprachförderbedarf im Sinne von § 16b KiBiz aufgeführten Einrichtungen als solche 
weiterhin in der Jugendhilfeplanung zu belassen und den zweckgebundenen jährlichen 
Landeszuschuss gemäß § 21b KiBiz in selber Höhe bis zum 31.07.2020 zu gewähren. 

 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.03.2016 (Drucksache-Nr. 16/0021) 
die in Anlage 1 dargestellte Verteilung der Fördermittel für plusKITA- und Sprachförderein-
richtungen bis zum 31.07.2019 beschlossen. 
 
Am 01.08.2019 tritt das Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformier-
ten Kinderbildungsgesetz in Kraft. Mit dem Gesetz wird im Kindergartenjahr 2019/2020 die 
Verteilungsgrundlage für den jährlichen Zuschuss für die Förderung von plusKITA- und 
Sprachfördereinrichtungen für ein Jahr verlängert. Der Stadt Sankt Augustin stehen somit 
auch im Kindergartenjahr 2019/2020 Landeszuschüsse i.H.v. 125.000 € für die Weiterlei-
tung an plusKITA-Einrichtungen und 75.000 € für die Weiterleitung an Sprachfördereinrich-
tungen zur Verfügung. 
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Im Vorfeld der Beschlussfassung durch den Jugendhilfeausschuss im Jahr 2016 wurde, wie 
unter Drucksache-Nr. 16/0021 beschrieben, im Rahmen der Sozialraumgespräche und im 
Unterausschuss ausführlich über Kriterien für eine gerechte Verteilung der Fördermittel dis-
kutiert. Auf Grundlage des oben genannten Gesetzes hält die Verwaltung es im Hinblick 
darauf, dass es sich zunächst lediglich um eine einjährige Fortsetzung der Förderung han-
delt und nicht bekannt ist, inwiefern auch das reformierte KiBiz ab dem Kindergartenjahr 
2020/2021 eine solche Förderung vorsieht, für sinnvoll, die im Jahr 2016 beschlossene Ver-
teilung der Fördermittel beizubehalten. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Ali Doğan 
Beigeordneter 
 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf 200.000 €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 06-01-01 zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 
 

  Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt. 
  Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion. 
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